








Am 29. November 2025 fand in Gießen 
eine der größten antifaschistischen 
Demonstrationen in der Geschichte der 
Bundesrepublik statt, als sich über 
50.000 Menschen gegen die geplante 
Neugründung der AfD-Jugendorgani­
sation („Generation Deutschland“) 
stellten. Gleichzeitig blockierten bis 
zu 15.000 Menschen Zufahrtswege zu 
diesem AfD-Kongress. Das Aktions­
bündnis „Widersetzen“, bestehend aus 
antifaschistischen und antirassisti­
schen Gruppen sowie Gewerkschaften, 
hatte neben dem DGB und lokalen 
Bündnissen zu den Protesten auf- 
gerufen. Die Mobilisierung ließ er- 
warten, dass es eine starke Beteiligung 
geben würde.

Die Sicherheitsbehörden reagierten 
darauf mit dem Versuch, den ver­
sammlungsrechtlichen Anmeldungen 
möglichst viele Steine in den Weg zu 
legen, und somit die Proteste unsicht­
bar zu machen und weitgehend ein­
zuhegen: Bereits im Juli hatte der DGB 
seine Großkundgebung in unmittelba­
rer Nähe zum Veranstaltungsort, der 
Hessenhalle, angemeldet. In ersten 
Gesprächen hatte die Versammlungs­
behörde signalisiert, die Kundgebung 
zu ermöglichen. Weitere Anmeldungen 
von der Partei DIE LINKE, von Attac 
und einer anarchistischen Gruppe folg­
ten in den darauffolgenden Wochen, 
ebenfalls im Gebiet rund um die Halle 
und westlich der Lahn. Nachdem es 
über Wochen kaum Kommunikation 
von Seiten der Versammlungsbehörde 
zu den Anmeldenden gab, fanden 
zwischen dem 19. und 21. November 
weitere Kooperationsgespräche statt.

Die Stadt teilte mit, aufgrund neuer 
polizeilicher Gefahrenprognosen müss- 
ten alle Kundgebungen auf die andere 
Flussseite verlegt werden. Die Lahn 
wurde damit als natürliche Barriere 
genutzt, um die direkte Umgebung der 
Halle vom Protest abzuschirmen, die 
Demonstrierenden wären dort weder 
in Hör- noch in Sichtweite der AfD- 
Veranstaltung gewesen. Hauptargu- 
ment der Versammlungsbehörden war, 
der vorgesehene Ort weise zu viele 
Engstellen auf. Alle Anmelder*innen 
reichten Eilanträge gegen die örtliche 
Verlegung beim Verwaltungsgericht 
ein und bekamen Recht. Nur der DGB 

EIN VERSUCH DER DEMOBILISIERUNG –
PROTEST GEGEN RECHTS LÄSST SICH NICHT RUHIG STELLEN

verlor. Das Verwaltungsgericht konnte 
keine Gefahr durch Engstellen erkennen 
bzw. keine Alternativflächen westlich 
der Lahn finden. Die vermeintlichen 
Engstellen können als Scheinargument 
der Sicherheitsbehörden verstanden 
werden, um den Protest vom Zentrum 
des Geschehens fern zu halten und so­
mit unsichtbar zu machen.

Nur wenige Stunden, bevor sich die 
ersten Busse in Richtung Gießen in Be­
wegung setzten, zogen sowohl die Stadt 
als auch der DGB mit Beschwerden vor 
den Verwaltungsgerichtshof. Hier trug 
die Stadt neben der Sorge vor zu vielen 
Menschen nun plötzlich das altbekann­
te Argument von angeblich anreisenden 
Gewalttäter*innen vor, das eine Verle­
gung der Kundgebungen möglichst weit 
weg von der Halle rechtfertigen sollte.

Am Abend des 28. November bestätigte 
der Verwaltungsgerichtshof leider in 
einer versammlungsfeindlichen Ent­
scheidung final alle örtlichen Ver
legungen nach östlich der Lahn. Einzig 
die Anmeldung der anarchistischen 
Gruppe wurde seitens der Stadt beim 
Beschwerdevortrag vergessen und 
blieb somit juristisch bestehen.

Dies ist mehr als ein Verwaltungsakt. 
Die kurzfristigen Entscheidungen, die 
Flut widersprüchlicher Informationen 
und die permanente Planungsunsicher­
heit wirkten im Vorfeld schon wie ein 
kalkulierter Demobilisierungsversuch.

Das restriktive Verhalten der Behörden 
fand sich dann auch am Tag selbst 
wieder. Ein massives Polizeiaufgebot 
sorgte dafür, den Zugang zu allen Ver­
sammlungen in unmittelbarer Nähe 
zur Veranstaltungshalle zu verhindern, 
ob verboten oder erlaubt. Gegen 
Demonstrierende, die den Weg der Jung-
AfDler zur Gründungsveranstaltung 
blockierten, wurde mit Gewalt vor­
gegangen. Der Weg zur Hessenhalle 
wurde freigeprügelt und die anreisen­
den AfDler teilweise sogar eskortiert. 
Die Botschaft war unmissverständ­
lich: Der reibungslose Ablauf rechter 
Parteiarbeit genießt Priorität, während 
antifaschistischer Protest als Stör­
faktor behandelt wird.

Der Versuch, Protest administrativ zu 
neutralisieren, ist politisch brisant. 
Wenn antifaschistische Mobilisierung 
systematisch räumlich isoliert und 
kriminalisiert wird, verschieben sich 
die Koordinaten des Sag- und Mach­
baren. Umso wichtiger ist es, die Ver­
teidigung demokratischer Grundrechte 
nicht den Gerichten zu überlassen, son­
dern sie praktisch auszuüben. Am 4. Juli 
will die AfD ihren Bundesparteitag in 
Erfurt abhalten. „Widersetzen“ hat 
erneut Proteste und Blockaden ange­
kündigt. Gießen hat gezeigt, dass 
Zehntausende sich nicht einschüchtern 
lassen. Demobilisierung mag versucht 
werden – verhindern lässt sich Wider­
stand gegen rechts nicht.

	■ Rebekka Schlang und Tina Keller

Widersetzen in Gießen 29.11.2025 © picture alliance /NurPhoto, Tonny Linke
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Für 72 Prozesstage, je zwei Tage die 
Woche, ist der Prozess im sogenannten 
Budapest-Komplex angesetzt, der am 
13. Januar am OLG Düsseldorf begann. 
Sechs junge Antifaschist*innen stehen 
dort vor Gericht. Nele, Clara, Moritz, 
Paula, Emmi und Luca hatten sich 
Anfang 2025 den Behörden gestellt, 
nachdem sie sich zunächst einer Aus­
lieferung nach Ungarn entzogen hatten. 
Auf verschiedene Knäste verteilt, muss­
ten sie über Monate bangen, ebenso 
wie Maja T. nach Ungarn ausgeliefert 

Staatsanwaltschaft hatte 24 Jahre Haft 
gefordert und legte ebenso wie Maja 
Berufung ein, so dass Maja bis auf 
weiteres dort in Haft bleiben wird. 
Das erste Urteil eines deutschen 
Gerichtes fiel im November 2025 in 
München gegen Hanna, die zu 5 Jahren 
Haft verurteilt wurde. Hanna habe mit 
ihren Taten das Gewaltmonopol des 
Staates missachtet und sich damit ver­
fassungsfeindlich verhalten, hieß es in 
der Urteilsbegründung unter anderem. 

Die Anklage in Düsseldorf lautet auf 
gefährliche Körperverletzung, Mitglied- 
schaft in einer kriminellen Vereinigung – 
und auf versuchten Mord. Der martia­
lische Vorwurf wurde selbst in Ungarn 
gegen Maja T. nicht erhoben und war 
schon vom Bundesgerichtshof und 
zuletzt vom OLG München verworfen 
worden. Die Angeklagten werden zudem 
beschuldigt, Teil einer „militanten 
extremistischen Vereinigung“ zu sein, 
die in Ostdeutschland Nazis ange- 
griffen haben soll. In dem Kontext läuft 
aktuell gegen sieben weitere Anti- 
faschist*innen parallel der sog. Anti- 
fa-Ost Prozess Teil II am OLG Dresden. 

Als Grundrechtekomitee verfolgen wir 
den Prozess in Düsseldorf aufmerksam. 
Schon die Wahl des Gerichtsgebäudes 
gibt einen Hinweis auf die politische 
Wertung der vorgeworfenen Taten: Der 
OLG-Hochsicherheitsbau in Düsseldorf- 
Hamm wurde nach den Anschlägen vom 
11. September 2001 zunächst für isla- 
mistische Terror-Verfahren gebaut. 

Ohne den Vorwurf der kriminellen Ver- 
einigung würden die Körperverlet­
zungsdelikte an einem Amts- oder 
Landgericht verhandelt werden. Über 
den Vorwurf des versuchten Mordes 
lässt sich vor allem eines sagen: Eine 
Solidarisierung mit den Angeklagten 
wird massiv erschwert.

Bereits die ersten Prozesstage in Düs- 
seldorf lassen einen ausgeprägten Er­
mittlungseifer erkennen, der durchaus 
nicht selbstverständlich ist. Den Er­
mittlungsbehörden standen im Buda­
pest-Komplex umfangreiche personelle 
und technische Ressourcen zur Ver­
fügung, weil die Bundesanwaltschaft 
(GBA) den Fall als Staatsschutzdelikt 
und mit der Begründung einer „beson­
deren Gefährlichkeit“ an sich gezogen 
hatte. Die Bundesanwaltschaft sucht 
sich sehr genau aus, wo sie es für not­
wendig hält, selbst zu ermitteln und 
anzuklagen. Nicht im NSU-Komplex: 
Die GBA übernahm die Ermittlungen 
erst 2011 - nach der sog. Selbstenttar­
nung des NSU. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte das rechte Netzwerk bereits neun 
Menschen ermordet. Keinen vergleich­
baren Anlass sah die GBA auch im Fall 
der Morddrohungen des NSU 2.0, beim 
tödlichen rassistischen Brandanschlag 
gegen die Familie Zhilov in Solingen 
im März 2024 oder bei der rechten An­
schlagsserie in Berlin-Neukölln mit al­
lein 20 Brandschlägen. 

Hinzu kommt im Budapest-Komplex 
die Verfolgung nach §129 als Struk­
turermittlungsparagraf. Sie ermöglicht 
weitreichende Maßnahmen - bis hin zu 
intensiven Observationen auch des so­
zialen und politischen Umfelds der Be­
schuldigten. Damit geraten nicht nur 
konkrete Tatvorwürfe in den Fokus, 
sondern ganze Beziehungsgeflechte 
und politische Zusammenhänge.

Die Einstufung „der besonderen Ge­
fährlichkeit“, der Vorwurf der krimi­
nellen Vereinigung und der Vorwurf 
des versuchten Mordes sind Ausprä­
gungen einer zunehmenden Krimina­
lisierung von Antifaschismus und an­
derer sozialer Bewegungen. In Zeiten 
des erstarkenden Autoritarismus ge­
hört die kritische Begleitung derarti­
ger Strafprozesse und seine Wirkungs­
macht hinsichtlich Entsolidarisierung, 
Stigmatisierung und Einschüchterung 
mehr denn je kritisch beobachtet, do­
kumentiert und analysiert. 

	■ Britta Rabe

„EINE VEREINIGUNG
VON BESONDERER GEFÄHRLICHKEIT“
DER PROZESS IM BUDAPEST-KOMPLEX IN DÜSSELDORF HAT BEGONNEN 

Prozessauftakt im OLG Düsseldorf © picture alliance/dpa, Oliver Berg

zu werden. Erst im Spätsommer 2025 
entschied die Bundesanwaltschaft, den 
Prozess gegen die sechs in Deutschland 
zu führen. Nicht angeklagt wurde Zaid, 
der sich zeitgleich gestellt hatte. Ihm 
drohte ohne deutsche Staatsbürger­
schaft weiterhin die Auslieferung nach 
Ungarn, daher lebt er inzwischen in 
Frankreich, das die Beschuldigten 
ebenso wie Italien bisher nicht an das 
Orbán-Regime ausliefert.

Im sogenannten Budapest-Komplex 
wird ihnen und weiteren Personen vor­
geworfen, im Februar 2023 in Budapest 
mehrere Nazis angegriffen und verletzt 
zu haben, die dort am jährlichen inter­
nationalen Neonazi-Treffen zur Huldi- 
gung von SS und Wehrmacht teilge­
nommen hatten. Maja T. wurde Anfang 
Februar in Budapest zu 8 Jahren Frei­
heitsstrafe verurteilt, für „Mittäter­
schaft und als Gehilfin in mehreren 
Fällen von versuchter gefährlichen  
Körperverletzung und als Mitglied einer 
kriminellen Vereinigung“. Die dortige 
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DEBANKING:
KONTENKÜNDIGUNG IST IMMENS POLITISCH

der Roten Hilfe das Sparkassenkonto 
zumindest vorläufig erhalten.

Aus Protest gegen die Kündigungen 
der GLS-Bank gründeten Kund*innen 
das Netzwerk „Debanking stoppen“. 
Der unter Druck geratene GLS-Vorstand 
erklärte noch an Heiligabend, die Kün­
digungen der GLS-Bank seien nicht 
politisch motiviert.

In der Tat bezeichnet „Debanking“ 
zunächst allgemein das Kündigen 
von Bankkonten von Organisationen, 
Unternehmen oder Privatpersonen, 
die von Banken als Risiko eingestuft 
werden, das nicht notwendigerweise 
einen politischen Hintergrund haben 
muss. Banken betreiben aufgrund 
dieser Zwänge zunehmend proaktive 
Risikominimierung. Um Bußgelder, 
einen möglichen Reputationsschaden 
und gar ihren Ausschluss vom interna­
tionalen Finanzsystem zu vermeiden, 
kündigen Banken daher Konten auf 
Verdacht. Dabei sind die stets enger 
werdenden internationalen Vorgaben 
zur Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorfinanzierung maßgeblich. 
Banken sind vom Zahlungssystem 
SWIFT und den Einschätzungen der 
Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin 
abhängig. Diese Institutionen haben 
zunehmend Einfluss darauf, wer 
Zugang zum Finanzsystem behält 
und wer davon ausgeschlossen wird. 
Abhängig davon, wer aus welchen 
Gründen als Risiko eingestuft wird, 
sind Kontokündigungen auch von der 
GLS-Bank also immens politisch.

Mit den aktuellen Kontenkündigungen 
erhält eine Praxis daher nun größere 
Aufmerksamkeit, die schon seit Jahren 
politische Einzelpersonen und Organi

sationen empfindlich trifft. Indem 
ihnen die ökonomische Grundlage 
entzogen wird, sind sie nicht mehr 
arbeitsfähig. Debanking kann Exis­
tenzen zerstören, wie das Beispiel 
des Journalisten Hüseyin Doğru zeigt. 
Er hat aufgrund einer Kontokündigung 
keinerlei Zugriff mehr auf sein 
Geld und kann weder Miete zahlen 
noch Bargeld abheben. Er ist nicht 
in den USA gelistet, sondern steht 
seit Mai 2025 ebenso wie weitere 
Journalist*innen auf der EU-Sanktions
liste. Der Anspruch auf ein Basiskon­
to, der für Asylbewerber*innen und 
Wohnungslose seit einigen Jahren exis­
tiert, muss aktuell von durch Konto­
kündigung betroffenen Personen und 
Institutionen wieder mühsam erstrit­
ten werden. 

	■ Britta Rabe

Als Ende letzten Jahres die Konten der 
Roten Hilfe gekündigt wurden, war 
das Entsetzen groß. Die Sparkasse 
Göttingen sowie die genossenschaftlich 
organisierte GLS-Gemeinschaftsbank, 
die sich auf die Fahnen schreibt, 
Initiativen des sozialen und ökologi­
schen Wandels zu fördern, beendeten 
das langjährige Kundenverhältnis. 
Die Rote Hilfe war nicht als einzige 
betroffen. Etwa zeitgleich kündigte 
die GLS-Bank die Konten des Anarchist 
Black Cross (ABC) Dresden und der 
Deutschen Kommunistischen Partei 
(DKP). Ähnlich wie die Rote Hilfe 
unterstützt ABC politische Gefangene 
und von Repression betroffene 
Aktivist*innen. Mitte Februar traf es 
die Berliner VVN-BdA, deren Konten 
von der Postbank gekündigt wurden.

Da Geldinstitute nicht zur Nennung 
von Gründen für Kontenkündigungen 
verpflichtet sind, können Betroffene 
hinsichtlich der Ursache häufig nur 
spekulieren. Juristisch gegen eine Kün­
digung vorzugehen, ist auf diese Weise 
sehr beschwerlich. Im Fall der Roten 
Hilfe ist der Anlass allerdings bekannt: 
die Einstufung der „Antifa Ost“ als „aus­
ländische Terrororganisation“ durch 
die US-Behörden unter Donald Trump. 
Diese Einstufung veranlasste die GLS-
Bank zur Kündigung. Zuvor wurde die 
Rote Hilfe telefonisch zu ihren Spen­
densammlungen im Zusammenhang 
mit dem Antifa-Ost-Verfahren befragt. 
Dem vorausgegangen waren Schreiben 
rechter Akteure, die Banken vor ihren 
Kund*innen als vermeintliche Unter
stützer*innen der „Antifa Ost“ warnten. 
Auch der Sparkasse Göttingen diente 
dies als Kündigungsgrund, wie sich im 
Eilverfahren zeigte. Nach der Entschei­
dung des Landgerichts Göttingen bleibt 
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UNTERSTÜTZT DAS

IN GEDENKEN AN THEO CHRISTIANSEN
EIN NACHRUF AUF UNSEREN LANGJÄHRIGEN MITSTREITER UND GESCHÄFTSFÜHRENDEN VORSTAND

Am 24. Dezember 2025, kurz vor seinem 
Geburtstag – er wäre 68 geworden – ist
Theo Christiansen nach kurzer Krank­
heit gestorben. Er wird vielen Men-
schen fehlen – seiner Frau, seinen 
 Kindern und Enkelkindern an erster 
Stelle. Aber auch die vielen Gruppen 
und Organisationen, in denen er mit 
Klugheit, Engagement und den kon-
kreten Menschen stets zugewandt 
 mitgearbeitet hat, vermissen ihn.

Geboren 1957, politisierte sich Theo 
in den frühen 1970er Jahren. Ende der 
1960er Jahre begann ein studentisch 
geprägter Aufb ruch aus der Enge und 
dem Konformitätsdruck der Nach­
kriegszeit. Freiheitliche und emanzi­
patorische Impulse und Bewegungen 
entstanden und ermöglichten gesell­
schaftliche Veränderungen. Theo war 
in verschiedenen sozialen  Bewegungen 
aktiv: Anti­AKW­Bewegung, Anti­
Apart heid­Bewegung und besonders 
die Friedensbewegung.

Zum Komitee für Grundrechte und 
 Demokratie kam Theo im Oktober 1996
über den Arbeitsausschuss. Im Novem­
ber 2000 wurde er Mitglied im Vor­
stand und übernahm im Dezember 
2001 mit Volker Böge und später mit 
Heiner Busch den geschäftsführenden 
Vorstand. Theo blieb im Geschäfts­
führenden Vorstand bis 2019. Allein 
diese Zeitspanne macht deutlich, wie 
verlässlich Theo war. Er übernahm die
Aufgabe, als das  Grundrechtekomitee 

im Umbruch war. Erneuerung und Ver-
jüngung standen an. Ein Aufb ruch in
Verbundenheit mit denen, die das 
Grundrechtekomitee aufgebaut haben, 
war gewollt und dank Theo möglich. 

Theo ging es nie darum, sich selbst in 
den Mittelpunkt zu stellen, nicht  darum, 
öff entlich wahrgenommen zu werden. 
Er war wie kaum ein anderer strikt an 
der Sache orientiert,  schaff te Möglich-
keiten für die notwendigen Kämpfe für 
Grund­ und  Menschenrechte und war 
dabei stets off en für die Überlegungen 
anderer.

Besonders sein Engagement für die 
Rechte gefl üchteter Menschen, für sozi-
ale Menschenrechte und sein Eintreten 
für das Grundrecht auf Versammlungs­
freiheit sind aus den vielen Themen­
feldern hervorzuheben: Themen, die
ihn mehr oder weniger ein Leben lang 
 begleiteten. An den Demonstrations­
beobachtungen des Grundrechtekomi­
tees hat er häufi g teilgenommen, an-
gefangen bei denen im Wendland gegen 
die Castortransporte. 

In Hamburg war er ganz maßgeblich 
in der Initiative zur Rekommunalisie-
rung öff entlicher Infrastruktur aktiv. 
Die Initiative um den BUND, die Ver­
braucherzentrale und den Kirchenkreis 
Hamburg­Ost unterstützte Theo aus 
seiner berufl ichen Tätigkeit im Kir-
chenkreis.

Rückblickend fällt auf, wieviele Pro-
jekte und Initiativen Theo begleitet hat. 
Dabei war sein Auftreten von  großer 
Ruhe geprägt. Er  konnte Schwerpunk-
te setzen und ließ sich mit viel Geduld 
auf die Menschen ein, moderierte so, 
dass Kompromisse möglich wurden. 
Er brachte Ruhe und Sicherheit in die 
Bündnisse, unprätentiös und mit viel 
Verlässlichkeit.
Danke Theo! Du wirst uns fehlen!

Den (hier gekürzten) Nachruf 
 verfassten Stephan Nagel,
Helmut Pollähne und Elke Steven

Theo Christiansen bei einer Aktion für die 
Rekommu nalisierung der Hamburger
Energienetze im Jahr 2013 © Dirk Seifert
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